












7 
 
 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die elektronisch 

geführten Gerichtsakten der Verfahren 12 K 3696/25.A und 12 L 1178/25.A sowie den 

durch das Bundesamt übermittelten Verwaltungsvorgang Bezug genommen. 

I I .  

 

Der Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes hat Erfolg.  

 

A. Der Antrag ist zulässig.  

 

Hat das Bundesamt - wie hier - den Asylantrag als Zweitantrag gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 

5 AsylG i. V. m. § 71a AsylG als unzulässig abgelehnt (Ziffer 2) ist nach § 71a Abs. 4, 

§ 36 Abs. 3 AsylG i. V. m. § 80 Abs. 5 Satz 1 1. Alt. VwGO ein Antrag auf Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung der in der Hauptsache erhobenen Anfechtungsklage ge-

gen die Abschiebungsandrohung statthaft. Der Antrag ist auch innerhalb der Wochen-

frist des § 36 Abs. 3 Satz 1 Hs. 1 AsylG gestellt worden. 

 

B. Der Antrag ist zudem begründet. 

 

Art. 16a Abs. 4 Satz 1 GG und § 71a Abs. 4 i.V.m. § 36 Abs. 4 Satz 1 AsylG bestimmen, 

dass die Aussetzung der Abschiebung dann, wenn das Bundesamt einen Asylantrag 

- wie hier - nach § 29 Abs. 1 Nr. 5 AsylG als unzulässig ablehnt, nur angeordnet werden 

darf, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungs-

akts bestehen. Ernstliche Zweifel liegen vor, wenn erhebliche Gründe dafürsprechen, 

dass dieser einer rechtlichen Prüfung wahrscheinlich nicht standhält. „Angegriffen" 

i.S.d. § 36 Abs. 4 Satz 1 AsylG ist im Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechts-

schutzes die Abschiebungsandrohung. 

 

Gegenstand dieses Verfahrens ist allein die Frage, ob die unter Setzung einer Ausrei-

sefrist von einer Woche (§ 36 Abs. 1 AsylG) erlassene Abschiebungsandrohung recht-

mäßig ist. 
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Vgl. BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996 - 2 BvR 1516/93 -, juris Rn. 
93 und 99 zur Ablehnung eines Asylantrags als offensichtlich un-
begründet. 

 

Dies setzt voraus, dass die Voraussetzungen für eine Ablehnung des Asylantrags als 

unzulässig vorliegen (§§ 29 Abs. 1 Nr. 5 Alt. 2, 34 Abs. 1, 71a Abs. 4 AsylG), der 

Abschiebung des Asylbewerbers in den in der Abschiebungsandrohung benannten 

Staat keine Abschiebungsverbote entgegenstehen oder die Abschiebung ungeachtet 

des Vorliegens der Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG ausnahms-

weise zulässig ist (§§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 31 Abs. 3 Satz 1 AsylG), dass der Ab-

schiebung weder das Kindeswohl noch familiäre Bindungen noch der Gesundheitszu-

stand des Ausländers entgegenstehen (§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AsylG), dass der 

Ausländer keinen Aufenthaltstitel besitzt (§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AsylG) und die Ab-

schiebungsandrohung auch sonst nicht zu beanstanden ist (dazu 3.). 

 

Gemessen daran bestehen ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der im ange-

fochtenen Bescheid verfügten Abschiebungsandrohung. 

 

Vorliegend kann im Rahmen des Verfahrens des einstweiligen Rechtsschutzes dahin-

stehen, ob das Bundesamt den Zweitantrag der Antragsteller zu Recht gemäß § 29 

Abs. 1 Nr. 5 Alt. 2 AsylG als unzulässig abgelehnt und keine Abschiebungsverbote 

nach § 60 Abs. 7 und Abs. 7 AufenthG zuerkannt hat. Es liegen gewichtige Anhalts-

punkte dafür vor, dass die streitgegenständliche Abschiebungsandrohung die Antrag-

steller in ihren Rechten verletzt. Vorliegend besteht wohl ein inlandsbezogenes Ab-

schiebungshindernis. Das Gericht hat nämlich in Streitigkeiten nach dem AsylG auf die 

Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bzw. gericht-

lichen Entscheidung abzustellen (§ 77 Abs. 1 Halbsatz 1 AsylG). 

 

Bei der Entscheidung über den Erlass der Abschiebungsandrohung muss gemäß § 34 

Abs. 1 Nr. 4 AsylG i.V.m. Art. 5 a) und b) der Richtlinie 2008/115/EG das Kindeswohl, 

familiäre Bindungen und der Gesundheitszustand des Ausländers berücksichtigt wer-

den. 

 

Der Abschiebungsandrohung steht die Berücksichtigung des Kindeswohl entgegen. 

Art. 5 a) der Richtlinie 2008/115/EG ist dahin auszulegen, dass das Kindeswohl sowohl 
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Staates zum Schutz der Familie entspricht ein Anspruch des Trägers des Grundrechts 

aus Art. 6 GG darauf, dass die zuständigen Behörden und Gerichte bei der Entschei-

dung über das Aufenthaltsbegehren seine familiären Bindungen an im Bundesgebiet 

lebende Personen angemessen berücksichtigen. Bei aufenthaltsrechtlichen Entschei-

dungen, die den Umgang mit einem Kind berühren, ist maßgeblich auch auf die Sicht 

des Kindes abzustellen und im Einzelfall zu untersuchen, ob tatsächlich eine persönli-

che Verbundenheit besteht, auf deren Aufrechterhaltung das Kind zu seinem Wohl 

angewiesen ist. Dabei sind die Belange des Elternteils und des Kindes im Einzelfall 

umfassend zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der persön-

liche Kontakt des Kindes zu beiden Eltern und der damit verbundene Aufbau und die 

Kontinuität emotionaler Bindungen zu Vater und Mutter in aller Regel der Persönlich-

keitsentwicklung des Kindes dient und das Kind beide Eltern braucht. 

 

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. Dezember 2005 - 2 BvR 
1001/04 - juris, Rn. 17, 25 f. 

 

Eine auch nur vorübergehende Trennung der Antragsteller zu 1) und 2) von ihrem im 

Jahr 2025 geborenen Sohn ist unter dem Gesichtspunkt des Art. 6 Abs. 1 GG, Art. 8 

Abs. 1 EMRK nicht zumutbar, weil Kleinkinder den (möglicherweise) nur vorüberge-

henden Charakter einer räumlichen Trennung von einem Elternteil nicht begreifen kön-

nen und diese Trennung rasch als endgültigen Verlust erfahren. 

 

vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 2. November 2023 - 2 BvR 441/23 
-, juris und vom 23. Januar 2006 - 2 BvR 1935/05 - juris Rn. 22; 
BVerwG, Urteil vom 8. Dezember 2022 - 1 C 8/21 -, juris. 

 

Eine Trennung der Kernfamilie würde hier zu emotionalen Schäden bei allen Famili-

enmitgliedern und Antragstellern führen und gegen Art. 6 Abs. 1 GG und Art. 8 Abs. 1 

EMRK verstoßen sowie auch die Wahrnehmung der elterlichen Sorge beeinträchtigen. 

Darüber hinaus ist eine kurzfristige Entscheidung des Bundesamts im Verfahren des 

Sohnes nicht ersichtlich, sodass die Dauer der Trennung zum Zeitpunkt der gerichtli-

chen Entscheidung ungewiss ist.  

 




